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Vorwort 
 
Mit dem Beginn des Jahres 2005 ist das Hessische Behinderten-

gleichstellungsgesetz in Kraft getreten. Somit wird dies auch zu einem 

Schwerpunktthema in dem vorliegenden Jahresbericht.  Mit dem Ab-

druck meiner vor dem Hessischen Landtag am 30.09.2004 vorgetra-

genen Stellungnahme zum Entwurf  des Hessischen Behinderten-

gleichstellungsgesetzes im Jahresbericht 2004 wurde auf dieses The-

ma bereits eingegangen. Neben einer grundsätzlichen Darlegung soll 

in diesem Bericht dann insbesondere die bundesweit erste Zielver-
einbarung zwischen einer Kommune (in diesem Falle Hofheim) 
und verschiedenen Behindertenverbänden vorgestellt werden. Die-

se Zielvereinbarung wurde inzwischen in das amtliche Zielvereinba-

rungsregister des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales einge-

tragen.  

Ein weiteres besonderes Ereignis im Jahr 2005 war die Verleihung des 

Preises der Goldenen Rose durch den Behindertenbeirat an ver-

schiedene Einzelpersonen, Institutionen und Unternehmen. Mit der 

Verleihung dieses Preises hat der Behindertenbeirat alle diejenigen 

gewürdigt, die sich in Hofheim um die Belange von Menschen mit Be-

hinderungen und damit für ein Mehr ihrer gesellschaftlichen Teilhabe 

und damit auch um ein größeres Maß an Lebensqualität verdient ge-

macht haben. Auch hierauf wird im Bericht noch im Einzelnen einge-

gangen.  

Die zu Anfang des Jahres 2005 noch recht unzureichende Kooperati-

on zwischen bestimmten Arbeitsbereichen im Magistrat und dem Be-

hindertenbeirat, wie sich dies z.B. im so genannten Ampelkonflikt nie-

dergeschlagen hat, hat sich im Laufe des Jahres erfreulicherweise zu 
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einer immer besser werdenden und inzwischen selbstverständlich ge-

wordenen Kooperation entwickelt, auf deren Basis vieles auf den Weg 

gebracht werden konnte. Insgesamt kann das Jahr 2005 als ein in der 

Arbeit des Behindertenbeirats bzw. des Behindertenbeauftragten er-

folgreiches Jahr bezeichnet werden, zumal der Magistrat der Stadt 

Hofheim sich inzwischen in guter kooperativer Abstimmung mit dem 

Behindertenbeirat und dem Behindertenbeauftragten stets darum be-

müht, die Belange von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderungen 

zu berücksichtigen und damit im Rahmen der ihm zur Verfügung ste-

henden Mitteln für mehr gesellschaftliche Teilhabe und damit für mehr 

Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen zu sorgen. Dafür sei 

an dieser Stelle ein besonderer Dank ausgesprochen, verbunden mit 

der Hoffnung auf weitere gedeihliche Zusammenarbeit. 

 

Prof. Dr. Kurt Jacobs 

 

Hofheim, im September 2006 
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1. Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz - 
grundsätzliche Darlegung sowie seine partielle, beispiel-
hafte Umsetzung in Hofheim 

 

1.2 Das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz als weg-
weisendes Fundament für die entsprechenden Landesge-
setze, also auch für das Hessische Behindertengleichstel-
lungsgesetz 
Behinderte Menschen haben das Recht, in gleicher Weise wie 

nichtbehinderte am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und 

nicht auf die Fürsorge der Gesellschaft angewiesen zu sein. 

Neben dem Bestehen sozialrechtlicher Ansprüche ist des des-

halb wichtig, ihre Bürgerrechte zu sichern. Dazu müssen alle 

Lebensbereiche so gestaltet werden, dass behinderte Men-

schen gleiche Chancen haben, am Leben in der Gesellschaft 

teilzunehmen. Das Gleichstellungsgesetz für behinderte Men-

schen dient dazu, im öffentlich-rechtlichen Bereich Gleichstel-

lung und Barrierefreiheit zu verankern und Diskriminierungen 

zu vermeiden. Dabei geht es um die Möglichkeit zur Nutzung 

barrierefreier Verkehrsmittel, um zugängliche und behinder-

tengerecht ausgestattete Gebäude, um barrierefreie Gaststät-

ten sowie um die Verständigung in der eigenen Sprache mit-

tels Gebärden oder die Übertragung mit geeigneten Kommu-

nikationshilfen und um die Nutzbarkeit moderner Medien – wie 

das Internet - ohne durch grafische Oberflächen ausgeschlos-

sen zu werden. Das Gesetz wirkt diskriminierendem Verhal-

ten, ausgrenzenden Bedingungen, baulichen und kommunika-

tiven Barrieren entgegen. Nur so haben behinderte Menschen 

eine gleiche Chance auf eine selbstbestimmte Lebensführung.  
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Im Jahre 1994 wurde das Grundgesetz in Artikel 3 Abs. 3 um 

den Satz ergänzt: „Niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden.“ Das Behindertengleichstellungsgesetz 

ist Ausdruck des neuen Denkens in der Behindertenpolitik. 

Mit einem großen gesetzgeberischen Programm hat die Bun-

desregierung in engem Austausch mit den behinderten Men-

schen und ihren Organisationen einen Paradigmenwechsel in 

der Behindertenpolitik vollzogen. In Respekt vor der Men-

schenwürde behinderter und von Behinderung bedrohter Men-

schen sollen die betroffenen Menschen nicht als Adressat o-

der Objekt öffentlicher Fürsorge verstanden werden. Vielmehr 

soll durch die Beseitigung der Hindernisse, die ihrer Chancen-

gleichheit im Wege stehen, ihre Menschenwürde respektiert 

und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gefördert wer-

den. Mit dem Behindertengleichstellungsgesetz, das am 1. Mai 

2002 in Kraft getreten ist, wird das Verbot des Grundgesetzes 

„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt wer-

den“ umgesetzt. Es dient als rechtliche Grundlage, Barriere-

freiheit möglichst schnell umfassend herzustellen. Eine Be-

nachteiligung durch Träger öffentlicher Gewalt wird verboten. 

Das Behindertengleichstellungsgesetz  enthält zur Herstellung 

von Barrierefreiheit besondere Regelungen für die Bundes-

verwaltung. Entsprechende Vorschriften für Landesbehörden 

müssen von den Bundesländern erlassen werden. Dies gilt 

auch für Bereiche wie das Baurecht, das Schul- und Hoch-

schulrecht, für die die Länder das Recht zur Gesetzgebung 

haben. Das Behindertengleichstellungsgesetz ist daher auch 
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ein Anstoß für die Länder, Landesgleichstellungsgesetze zu 

schaffen.* 

 

1.4 In diesem Gesetz verwendete Begrifflichkeiten, die auch 
für das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz Gül-
tigkeit haben 

 
1.4.1 Barrierefreiheit 

Der Begriff der Barrierefreiheit wird an zentraler Stelle im Ge-

setzt definiert. Barrierefrei sind alle von Menschen gestaltete 

Lebensbereiche, z.B. Bauten, Verkehrsmittel, Systeme der In-

formationsverarbeitung und Kommunikationseinrichtungen, 

wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen 

Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne 

fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Mit dieser Definition 

soll deutlich werden, dass nicht nur die physischen Barrieren 

wie Treppen, zu schmale Gänge und Stolperstufen gemeint 

sind, sondern auch die kommunikativen Schranken erfasst 

werden, denen beispielsweise hörbehinderte Menschen aus-

gesetzt sind, wenn z.B. gehörlosen Menschen zur Verständi-

gung mit hörenden Menschen Gebärdensprachdolmetscher 

fehlen. Es geht im Sinne eines „Universaldesigns“ um eine all-

gemeine Gestaltung des Lebensumfelds für alle Menschen, 

die möglichst niemanden ausschließt und von allen gleicher-

maßen genutzt werden kann. Die beispielhaft aufgezählten 

gestalteten Lebensbereiche sollen deutlich machen, dass voll-

                                                
*vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Herausgeber): Das Gesetz zur Gleichstellung behinderter Men-

schen als Beitrag zur Umsetzung des Benachteilungsverbotes im Grundgesetz, Bonn, Januar 2006, S. 9 (ff.) 
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ständige Barrierefreiheit grundsätzlich einen umfassenden Zu-

gang und eine uneingeschränkte Nutzung aller Lebensberei-

che voraussetzt.  

Im Rahmen geschaffener Barrierefreiheit geht es um eine 

grundsätzlich selbständige Nutzungsmöglichkeit behinderter 

Menschen, ohne dass sie fremde Hilfe in Anspruch nehmen 

müssen. Das schließt nicht aus, dass behinderte Menschen 

dennoch wegen ihrer Beeinträchtigung auch bei optimaler Ge-

staltung der Lebensbereiche auf Hilfen angewiesen sein kön-

nen. 

 
1.4.2 Zielvereinbarungen 

Zielvereinbarungen spielen eine wichtige Rolle. Kommunen 

und Unternehmen einerseits und anerkannte Behindertenver-

bände andererseits sollen in eigener Verantwortung Vereinba-

rungen darüber treffen können, wie und in welchem Zeitraum 

Barrierefreiheit vor Ort konkret verwirklicht wird.  

Zielvereinbarungen zur Herstellung von Barrierefreiheit kön-

nen für alle gesellschaftlichen Bereiche, die für behinderte 

Menschen wichtig sind, getroffen werden. Ein Beispiel: Ein 

anerkannter Verband schließt mit einer Kaufhauskette eine 

Vereinbarung darüber, wie der Zugang zu den Verkaufsräu-

men künftig barrierefrei gestaltet wird, wie breit die Gänge zu 

sein haben und wie die Waren in den Regalen angeordnet 

werden. Auch eine blindengerechte Kennzeichnung der Rega-

le könnte vereinbart werden.  

Zielvereinbarungen können vor allem den Status behinderter 

Menschen als Kunden verbessern. Immer dort, wo spezielle 

Anforderungen an die Ausgestaltung eines Angebots zu stel-
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len sind, der Umgang mit behinderten Kunden benachteiligen-

de Elemente enthält oder Ausnahmen erfordert und die Markt-

gegebenheiten nicht von selbst ein diskriminierungs- und bar-

rierefreies Angebot herstellen, können Zielvereinbarungen 

verbindliche Standards für die Vertragspartner setzen. Das 

können bauliche Anforderungen, Ausstattungsmerkmale, Um-

gangsweisen mit behinderten Kunden, Nutzungsrechte, Pro-

grammierungsstandards und Organisationsabläufe sein.   

Mit Abschluss derartiger Vereinbarungen wird das Gesetz mit 

Leben erfüllt.  Die Verbände werden hier selbständig und in 

eigener Verantwortung als Verhandlungspartner der Wirtschaft 

oder der Kommunen tätig und bringen ihre Ziele und Vorstel-

lungen ein. Dies zeigt deutlich den Paradigmenwechsel. Be-

hinderte Menschen sind so Subjekt statt Objekt. 

 
1.4.3 Behinderungsbegriff 

Nunmehr wird auf die Beeinträchtigung der Teilhabe am Le-

ben in der Gesellschaft und nicht mehr auf vermeintliche oder 

tatsächliche Defizite abgestellt.  So spricht man in diesem Sin-

ne von Behinderung, wenn körperliche Funktion, geistige Fä-

higkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlich-

keit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typi-

schen Zustand abweichen und diese Einschränkungen die 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft nicht nur vorüberge-

hend beeinträchtigt. Das Behindertengleichstellungsgesetz 

spricht von behinderten Menschen. Es setzt nicht voraus, dass 

ein bestimmter Grad der Behinderung festgestellt und durch 

einen Ausweis bescheinigt wird. Die Anerkennung als schwer-

behinderter Mensch ist hier also nicht erforderlich. 
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1.5 Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz 
 

1.5.1 Grundsätzliche Darlegung  
Dieses Gesetz wurde im Dezember 2004 vom hessischen 

Landtag verabschiedet und ist mit dem 01.01.2005 in Kraft ge-

treten. Seine offizielle Bezeichnung lautet: Hessisches Ge-
setz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
und zur Änderung anderer Gesetze. Dieses Gesetz ist die 

landesmässige Anpassung an das Bundesgleichstellungsge-

setz, das bereits seit 2002 besteht und nur auf die Einrichtun-

gen des Bundes bezieht. Beide Gesetze sind das Ergebnis ei-

nes jahrzehntelangen Kampfes für ein selbstbestimmtes Le-
ben und für mehr gesellschaftliche Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen. Das Hessische Behinderten-

gleichstellungsgesetz bezieht sich ausschließlich auf Einrich-

tungen (Ministerien, Gerichte und sonstige Behörden) sowie 

auf Gebäude und auf das Verkehrsnetz, soweit all dies dem 

Land Hessen unterstellt ist.  

Mit diesem Gesetz will der Gesetzgeber Rahmenbedingungen 

schaffen, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebens-

bereichen nicht weiterhin benachteiligt werden, das heißt also, 

sie sollen die gleichen Rechte wie nichtbehinderte Menschen 

haben. Sie sollen also an allen Lebensbereichen ohne Ein-

schränkung an gesellschaftlicher Teilhabe teilnehmen können 

so wie nichtbehinderte Menschen auch. Schließlich sollen 

Menschen mit Behinderungen selbst bestimmen können, wie 

sie leben wollen. 
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Barrieren stellen kleine und große Hindernisse in der alltägli-

chen Lebensbewältigung dar, deren Überwindung für Men-

schen mit Behinderungen bisher nur durch angemessene Hil-

festellung  von Seiten nichtbehinderter Mitmenschen oder, 

wenn diese nicht in der jeweiligen Situation anwesend sind, 

überhaupt nicht überwunden werden können. Dadurch wird 

der Mensch mit einer Behinderung ständig abhängig von der 

Hilfeleistung anderer, was zu einer sozialen Abhängigkeit 
von nichtbehinderten Mitmenschen  führt. Stellen die kör-

perlichen oder sinnesmäßigen Einschränkungen naturgemäß 

stets Erschwernisse in der alltäglichen Lebensbewältigung 

dar, so ist unter diesen Lebensbedingungen die soziale Ab-
hängigkeit von anderen Mitmenschen eigentlich das We-

senselement, das die Behinderung eines Menschen im eigent-

lichen Sinne ausmacht. Also: behindert ist man nicht – be-
hindert wird man!, wie folgende Beispiele zeigen: 

 

- Stufen und ganze Treppen sind für Rollstuhlfahrer ohne Hil-

festellung nicht überwindbar. 

- Busse und Bahnen sind durch die Einstiegsstufen ohne 

fremde Hilfestellung von Rollstuhlfahrern nicht zu benutzen. 

- Filme im Kino oder Fernsehen sind in der jetzigen Form für 

gehörlose Menschen und auch teilweise für blinde Menschen 

(bei Filmszenen, in denen nicht gesprochen wird) nicht ver-

ständlich. 

- Fußgängerampeln sind für Blinde und hochgradig sehbehin-

derte Menschen wegen der Gefahrensituation im Verkehr 

ohne Hilfestellung durch nichtbehinderte Menschen selbst-

ständig nicht zu benutzen. 
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- Insbesondere das Amtsdeutsch ist oft für Menschen mit 

Lernbehinderung oder geistiger Behinderung nicht verständ-

lich. 

 

Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz sieht eine 

Vielzahl von gezielten Maßnahmen vor, mit denen solche be-

stehenden Barrieren abgebaut werden, um somit Menschen 

mit Behinderungen mehr Selbstbestimmung und Selbststän-

digkeit in den alltäglichen Verrichtungen zu ermöglichen. Mit 

dem Abbau solcher Barrieren verschwinden dann auch gleich-

zeitig die vielen Benachteiligungen, denen behinderte Men-

schen alltäglich ausgesetzt sind. Eine solche Benachteiligung 

zeigt sich zum Beispiel an dem Fall, wo einem gehörlosen 

Mann die Geldbörse gestohlen wurde und er dies bei der Poli-

zei melden wollte. Da dieser Mann einerseits aufgrund seiner 

Gehörlosigkeit nur sehr verzerrt sprechen kann und der Poli-

zist andererseits die Gebärdensprache gehörloser Menschen 

nicht versteht, kann die Anzeige des Diebstahls nicht erfolgen. 

Eine weitere Benachteiligung besteht zum Beispiel für blinde 

Menschen, die bei Bundestags-, Landtags- und Kommunal-

wahlen nicht ohne sehende Hilfe ihr Kreuzchen an der für sie 

richtigen Stelle  machen können. Die diesbezügliche Preisga-

be ihres Intimbereichs stellt eine klare Benachteiligung dar.  

Solche bestehenden Barrieren und die für Menschen mit Be-

hinderungen damit verbundenen Benachteiligungen will das 

Hessische Behindertengleichstellungsgesetz angehen und 

soweit wie möglich beseitigen. Dabei ist aber zu berücksichti-

gen, dass es sich bei dem vorliegenden Gesetz um ein Lan-
desgesetz handelt, so dass sich alle zu treffenden Maßnah-
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men nur auf Ministerien, Behörden, Gebäude, Verkehrsanla-

gen des Landes beziehen können. 

Wie bereits weiter oben betont wurde, beziehen sich die Rege-

lungen und Maßnahmen des Hessischen Behindertengleich-

stellungsgesetzes ausschließlich auf die Einrichtungen, Be-

hörden, Gebäude und Verkehrsanlagen des Landes. Würde 

das Land Hessen die einzelnen Kommunen dazu gesetzlich 

verpflichten, die Ziele des Hessischen Behindertengleichstel-

lungsgesetzes auch in ihrem Bereich umzusetzen, so müsste 

das Land Hessen dafür auch die anfallenden Kosten über-

nehmen. Einfach ausgedrückt: „Wer die Musik bestellt, muss 

sie auch bezahlen!“ Dieser Grundsatz ist der wesentliche Ge-

halt des so genannten Konnexitätsprinzips.  

An diesem Punkt werden bereits die Einschränkungen dieses 

Gesetzes deutlich. So ist es zwar sicherlich ein Fortschritt, 

dass gehörlose Menschen nach dem vorliegenden Gesetz 

künftig zum Beispiel bei einem Verwaltungsgerichtsprozess 

auch einen Gebärdendolmetscher auf Kosten des Landes in 

Anspruch nehmen können und dass künftig blinde Menschen 

mit besonders dafür zugerüsteten Blindenschriftschablonen 

unter Wahrung der Geheimhaltung selbstständig wählen kön-

nen und der Zugang zu Gebäuden von Landesbehörden für 

Rollstuhlfahrer künftig barrierefrei sein soll, jedoch stellt dies 

nur einen kleinen Ausschnitt der möglichen Erleichterungen 

dar. Das alltägliche Leben mit all seinen kleinen und größeren 

Lebenserschwernissen findet hingegen für Menschen mit Be-

hinderungen genauso wie für nichtbehinderte Menschen in der 

jeweiligen Kommune statt, in der sie leben. Aufgrund des 

Konnexitätsprinzips werden aber zum Beispiel Probleme des 
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Zugangs zu einzelnen Behörden im Rathaus einer Kommune 

(z.B. Standesamt, Einwohnermeldeamt etc.), der notwendige 

Bau einer DIN-Norm-Gerechten Behindertentoilette in einer 

Kommune, sowie die Ausrüstung von städtischen Ampelanla-

gen mit akustischen Signalen zur Verkehrssicherheit von blin-

den und hochgradig sehbehinderten Menschen vom Hessi-

schen Behindertengleichstellungsgesetz gar nicht erst erfasst 

und behandelt. Insofern kann man davon ausgehen, dass das 

Hessische Behindertengleichstellungsgesetz von sich aus zu-

nächst einmal die Alltagsrealität mit all ihren kleineren und 

größeren Lebenserschwernissen für behinderte Menschen 

nicht verändert. An dieser Tatsache ändert auch nichts die im 

Gesetz ausgesprochene, wohlgemeinte Empfehlung an die 

Kommunen, im Rahmen der Wirtschaftlichkeit und der finanzi-

ellen Möglichkeiten zu überprüfen, inwieweit die Zielsetzungen 

des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes auch auf 

kommunaler Ebene verwirklicht werden können, denn überall 

sind die Kassen leer. 

Um innerhalb einer Kommune mit dem zuständigen Magistrat 

oder aber auch z.B. mit einem privaten Unternehmen über-

haupt zumindest einige Zielsetzungen des Hessischen Behin-

dertengleichstellungsgesetzes realisieren zu können, hat der 

Gesetzgeber im Hessischen Behindertengleichstellungsgesetz 

die Möglichkeit von so genannten Zielvereinbarungen vorge-

sehen. Dabei handelt es sich um spezielle vertragliche Ver-

einbarungen in Schriftform, z.B. zwischen dem Magistrat einer 

Kommune bzw. einem  privaten Unternehmen und einem oder 

mehreren Behindertenverbänden, um z.B. ein bestimmtes 

Vorhaben (Bordsteinabsenkungen, Ausrüstung von Ampelan-
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lagen mit akustischen Signalen, den Bau von Behindertentoi-

letten) in einem bestimmten, vertraglich abgesicherten Zeit-

raum zu realisieren. Hierzu bedarf es natürlich einer genauen 

Planung und Ausführungsbeschreibung des jeweiligen Pro-

jekts. So z.B. in einer Kommune ein Behindertenbeauftragter 

bestellt wurde, bietet dieser sich aufgrund seiner Funktion ge-

radezu an, die entsprechenden vorbereitenden Verhandlungen 

anzubahnen und bis zum Vertragsabschluß zu begleiten bzw. 

zu Ende zu führen. Das gleiche gilt bei Vorhaben privater Un-

ternehmen, wie z.B. die Gestaltung eines barrierefreien Zu-

gangs sowie die barrierefreie bauliche Ausgestaltung eines zu 

errichtenden Supermarkts. 

 

1.5.2 Erste Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes 
in Hofheim durch eine Zielvereinbarung 

 
1.3.2.1 Gegenstand der Zielvereinbarung 

In Hofheim ist bundesweit die erste Zielvereinbarung nach 

dem Hessischen Behindertengleichstellungsgesetz  auf kom-

munaler Ebene zustande gekommen. Bürgermeisterin Gisela 

Stang und sechs in Hessen vertretene Behindertenorganisati-

onen unterzeichneten die Übereinkunft. Sie betrifft die barrie-

refreie Gestaltung des Dorfmittelpunkt-Platzes in Hofheim-

Diedenbergen. Die vertraglich abgeschlossene Zielvereinba-

rung sieht vor, dass der Dorfplatz mit seiner Haltestelle des öf-

fentlichen Personennahverkehrs insbesondere für Blinde und 

anderweitig mobilitätseingeschränkte Menschen barrierefrei 

erreicht werden kann. In diesem Zusammenhang hob Bürger-

meisterin Gisela Stang hervor, dass diese Maßnahme zu einer 
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deutlichen Verbesserung der Lebensqualität aller Einwohner 

des Stadtteils führe, da hierdurch auch ältere Menschen oder 

Familien mit Kleinstkindern die Querung der viel befahrenen 

Straße gefahrlos ermöglicht wurde. Durch das gute Zusam-

menspiel zwischen den Verbänden von Menschen mit Behin-

derungen und den politisch Verantwortlichen vor Ort in Hof-

heim, so der Kommentar der Sozialministerin Silke Lauten-

schläger in einer diesbezüglichen Presseerklärung, ist sicher-

gestellt, dass das in Hessen bundesweit einmalig eingeführte 

Instrument der kommunalen Zielvereinbarungen im Sinne des 

Benachteiligungsverbotes Erfolg versprechend anlaufe. 

Auf dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen kann fest-

gestellt werden, dass insbesondere in Anbetracht des Kon-

nexitätsprinzips das Hessische Behindertengleichstellungsge-

setz lediglich ein erster Schritt zum Abbau von Benachteili-

gungen im Sinne von mehr Barrierefreiheit, Mobilität und damit 

auch gesellschaftlicher Teilhabe für Menschen mit Behinde-

rungen ist. Zielvereinbarungen sind zwar nach dem Hessi-

schen Behindertengleichstellungsgesetz möglich und werden 

insbesondere intensiv vom Hessischen Sozialministerium pro-

pagiert und unterstützt, jedoch muss gerade in Anbetracht lee-

rer öffentlicher Kassen jede einzelne Zielvereinbarung müh-

sam verhandelt und damit letzten Endes erkämpft werden. Um 

aber ein wirklich selbstbestimmtes Leben von Menschen mit 

Behinderungen auch innerhalb ihrer Kommune im Sinne der 

Beseitigung aller Benachteiligungen und zur Schaffung einer 

uneingeschränkten gesellschaftlichen Teilhabe zu ermöglichen 

und zu realisieren, bedarf es langfristig des Entschlusses aller 

Kommunen, das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz 
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auch in ihrem Zuständigkeitsbereich 1:1 umzusetzen. Einer-

seits mag sich dies als Fernziel darstellen, andererseits aber 

bietet die Stadt Kassel hierfür ein leuchtendes Beispiel, da die 

dortige Stadtverordnetenversammlung eine 1: 1-Umsetzung 

des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes bereits 

beschlossen hat. Also: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!  

 

1.3.2.5 Die abgeschlossene Zielvereinbarung im Einzelnen 
Zwischen dem Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus und 

dem Deutschen Verein für Blinde und Sehbehinderte (DVBS) 

in Studium und Beruf, der Landesarbeitsgemeinschaft hörbe-

hinderter Studenten und Absolventen Hessen e.V., dem Sozi-

alverband VdK, Kreisverband Main-Taunus, dem Landesver-

band der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (Landes-

verband Hessen e.V. ), dem Hilfswerk für Contergangeschä-

digte Hessen e.V. und der Lebenshilfe für geistig und mehr-

fach Behinderte, Kreisvereinigung Main-Taunus e.V. wurde 

folgende Zielvereinbarung geschlossen: 

 

§ 1 
Die Vereinbarungspartner wissen, dass innerhalb von vier 

Wochen nach der Anzeige der Verhandlungen gegenüber dem 

Vereinbarungspartner andere Verbände das Recht haben, der 

Zielvereinbarung beizutreten (§ 3 Abs. 4 HessBGG). 

 

§ 2 
Zielbereiche, Ziele und Zielerwartungen 
(1) Die Vereinbarung gilt ausschließlich für die barrierefreie 

Umgestaltung des Dorfplatzes Hofheim-Diedenbergen. 
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(2) Als Grundlage dient die Definition von Barrierefreiheit laut § 

3 Abs. 1 HessBGG: 

  „Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Ver-

kehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme 

der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle In-

formationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie 

andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen 

mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne 

besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hil-

fe zugänglich und nutzbar sind.“ 

 

§ 3 
Ziele 
Der Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus erklärt sich bereit, 

folgende Schritte zur Herstellung von Barrierefreiheit zu unter-

nehmen beziehungsweise bereits vorhandene Maßnahmen 

beizubehalten und gegebenenfalls zu verbessern: 

-  An den Bushaltestellen wird ein Hochbord für Sicherheit und 

Einstieghilfe für die Fahrgäste eingesetzt. 

- Die Bushaltestellen sind, bis auf den 18 cm Hochbord, zur 

Fahrbahn hin barrierefrei geplant. Die ebenerdige Querung 

der Casteller Straße zwischen den Haltestellen ist optisch 

im Belag hervorgehoben. 

- Außer diesen Maßnahmen für mobilitätsbehinderte Men-

schen sind zur Berücksichtigung der Belange Blinder und 

Sehbehinderter die Haltestellen mit einem taktilen Leitsys-

tem auszustatten. Aufmerksamkeitsfelder sollen Anfang und 

Ende des Haltestellenbereichs, sowie die Straßenquerung 

an geeigneter Stelle markieren. Leitstreifen aus aneinander 
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gereihten Bodenindikatoren sollen die Aufmerksamkeitsfel-

der verbinden und die Haltestellen zur Fahrbahn hin be-

grenzen. 

 

§ 4 
Konkrete Verantwortungsbereiche für bestimmte Ergeb-
nisse 
(1) Der Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus erklärt sich 

bereit, bis zum Jahre 2006 die in § 3 beschriebenen Maß-

nahmen soweit möglich umzusetzen. 

(2) Der - und die gegebenenfalls nach § 1 beigetretenen - 

Vereinbarungspartner erklären sich bereit, ihre Mitglieder 

über die Verbesserungen zu informieren und den Magistrat 

der Stadt Hofheim am Taunus bei der Durchführung der 

Maßnahmen konstruktiv zu beraten und unterstützen. 

 

§ 5 
Regeln der Zusammenarbeit 
(1) Es tagt bei Bedarf eine Expertengruppe, bestehend aus je 

2 Vertreter/innen der Vereinbarungspartner. 

(2) Die Geschäftsstelle liegt bis auf weiteres beim Magistrat 

der Stadt Hofheim am Taunus. 

(3) Beschlussfassungen finden einvernehmlich statt. 

 

§ 6 
Laufzeit 
Die Laufzeit der Zielvereinbarung beträgt 2 Jahre mit der Mög-

lichkeit des Verlängerns. 
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§ 7 
Information über den Stand der Zielerfüllung 
Der Magistrat der Stadt Hofheim am Taunus informiert den 

Verband und die nach § 1 beigetretenen Vereinbarungspartner 

über den Stand der Umsetzung. 

 

§ 8 
Schlussbestimmungen 
(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Zielvereinbarung be-

dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Ne-

benabreden bestehen nicht. 

(2) Die Vertragsparteien sind sich darin einig, dass der Text 

dieser Zielvereinbarung, ihrer Änderung oder Aufhebung 

im Zielvereinbarungsregister der oder des Landesbeauf-

tragten für Menschen mit Behinderungen (§ 3 Abs. 5 Hes-

sBGG) eingetragen wird. 

(3) Über eine angemessene Information der Öffentlichkeit ent-

scheidet die Expertengruppe (§ 5) einvernehmlich. 

 

1.3.2.6 Zeitliche Punktlandung 
Die vorgestellte Zielvereinbarung zwischen der Stadt Hofheim 

und sechs in Hessen vertretenen Behindertenorganisationen 

wurde am 06. Juni 2005 um 14.00 Uhr im Hofheimer Rathaus 

von allen Vertragsbeteiligten unterzeichnet. Am darauf folgen-

den Tag, also am 07. Juni 2006, fand eine Plenarsitzung im 

Hessischen Landtag statt, innerhalb derer die Landtagsfraktion 

Bündnis 90/Die Grünen eine Anfrage bezüglich des gegenwär-

tigen Standes von Zielvereinbarungen nach dem Hessischen 

Behindertengleichstellungsgesetz an die Hessische Landesre-



- 19 - 

gierung stellte. Da die Zielvereinbarung in Hofheim am 06. Ju-

ni 2005 um 14.00 Uhr im Hofheimer Rathaus abgeschlossen 

wurde und der diesbezügliche Vertrag noch am selben Nach-

mittag dem Hessischen Sozialministerium in digitaler Form 

übermittelt wurde, war die hessische Sozialministerin inner-

halb der am nächsten Tag stattfindenden Plenarsitzung in der 

Lage, die in Hofheim abgeschlossene Zielvereinbarung vorzu-

legen und sie als bundesweit erste Zielvereinbarung zwischen 

einer deutschen Kommunen und verschiedenen Behinderten-

organisationen vorzustellen (siehe Presseerklärung der So-

zialministerin weiter unten!) . 

 

1.3.2.7 Pressespiegel 
 

Presseerklärung der hessischen Sozialministerin Silke 
Lautenschläger vom 07.06.2005 zum Behindertengleich-
stellungsgesetz: 

Hessenweit erste Zielvereinbarung unterzeichnet 

 
Lautenschläger: „Vorbildliche Umsetzung des Landesge-
setzes auf kommunaler Ebene in Hofheim“ 
Hofheim/Wiesbaden: In Hofheim ist landesweit die erste Ziel-

vereinbarung nach dem Hessischen Behindertengleichstel-

lungsgesetz auf kommunaler Ebene zustande gekommen. 

Bürgermeisterin Stang und die Vertreter von vier großen Or-

ganisationen von Menschen mit Behinderungen unterzeichne-

ten die Übereinkunft. Sie betrifft die barrierefreie Gestaltung 

des Dorfmittelpunktes von Hofheim-Diedenbergen. Die Hessi-
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sche Sozialministerin Silke Lautenschläger begrüßte die Un-

terzeichnung und bezeichnete Zielvereinbarungen als wichti-

gen Beitrag, damit das Hessische Behindertengleichstellungs-

gesetz auch in den Städten und Gemeinden positive Wirkung 

entfalte und für mehr Barrierefreiheit sorge. 

„Die Stadt Hofheim hat mit der Unterzeichnung der ersten 

Zielvereinbarung nach nur einem halben Jahr des In-Kraft-

Seins des neuen Gesetzes dokumentiert, dass sie die vom 

Gesetz auferlegte Prüfpflicht ernst genommen hat und aktiv 

die Ziele des Gesetzes im kommunalen Bereich umsetzt“, er-

klärte die Ministerin. „Es bleibt zu hoffen, dass diese vorbildli-

che Umsetzung auch in anderen hessischen Kommunen 

Schule macht und es einem Schneeballeffekt gleich zu weite-

ren Zielvereinbarungen kommt, damit die betroffenen Einwoh-

ner auch tatsächlich barrierefreie Lebensbedingungen vorfin-

den können.“ Durch das gute Zusammenspiel zwischen den 

Verbänden von Menschen mit Behinderungen und den poli-

tisch Verantwortlichen vor Ort in Hofheim sei deutlich gewor-

den, dass das in Hessen bundesweit einmalig eingeführte In-

strument der kommunalen Zielvereinbarungen im Sinne des 

Benachteiligungsverbotes Erfolg versprechend anlaufe. 

Die Zielvereinbarung sieht vor, dass der Dorfplatz mit seiner 

Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs insbesonde-

re für blinde und andere mobilitätsbeeinträchtigte Menschen 

barrierefrei erreicht werden kann. Bürgermeisterin Stang hob 

hervor, dass diese Maßnahme zu einer deutlichen Verbesse-

rung der Lebensqualität aller Einwohner des Stadtteils führe, 

da hierdurch auch älteren Menschen oder Familien mit 



- 21 - 

Kleinstkindern die Querung der viel befahrenen Straße gefahr-

los ermöglicht würde. 

„Mit dieser Zielvereinbarung hat die Kommune ihre soziale 

Ausrichtung eindrucksvoll unterstrichen“, so die Bürgermeiste-

rin. Sie dankte besonders auch dem örtlichen kommunalen 

Behindertenbeauftragten, Prof. Dr. Kurt Jacobs, der es ge-

schafft habe, innerhalb von nur einem Monat alle Verantwortli-

chen an einen Tisch zu holen. Gleichzeitig signalisierte sie, 

dass auch in Zukunft im Wege von Zielvereinbarungen die Le-

benssituation von Menschen mit Behinderungen in ihrer Stadt 

weiter verbessert werden soll. 
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Hofheimer Zeitung vom 10.Juni 2005 
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Wiesbadener Kurier vom 08. Juni 2005 
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Frankfurter Rundschau vom 09. Juni 2005 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 10. Juni 2005 
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2. Die Verleihung des Preises der Goldenen Rose durch den 
Behindertenbeirat der Stadt Hofheim an verschiedene In-
stitutionen, Unternehmen sowie Einzelpersonen 

 
2.4 Warum diese Idee? 

Nach der konsequent betriebenen Aussonderung von Men-

schen mit Behinderungen durch die Gründung und den Aus-

bau von Sondereinrichtungen für alle Lebensbereiche und den 

unseligen Vernichtungsaktionen der Nationalsozialisten in der 

ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurden im demokra-

tisch erstarkenden Nachkriegsdeutschland Menschen mit Be-

hinderungen bis in die 70er Jahre hinein immer noch als „an-

dersartige und bemitleidenswerte Wesen“ in breiten Schichten 

der Bevölkerung angesehen. So wurden auch die Sonderein-

richtungen für die verschiedenen Lebensbereiche weiter aus-

gebaut, deren Existenz den Menschen mit Behinderungen ei-

ne echte gesellschaftliche Teilhabe und Integration versagte. 

Erst in den 80er Jahres des letzten Jahrhunderts stellte sich 

ganz allmählich ein Paradigmenwechsel ein, der noch bis heu-

te andauert und noch lange nicht abgeschlossen ist. Von Be-

hinderung betroffene Menschen und ihre Organisationen for-

derten mehr und mehr ein selbstbestimmtes Leben sowie eine 

uneingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe von der Gesell-

schaft ein. Vorschulische, schulische und berufliche Integrati-

onsprozesse kamen allmählich in Gang, wobei die diesbezüg-

lichen Erfolge von den von Behinderung betroffenen Men-

schen, ihren Eltern sowie den sie vertretenden Organisationen 

zäh und mühsam erkämpft wurden. Mit den öffentlichen Medi-

en Radio, Fernsehen und Film wurden Aufklärungskampagnen 
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und -dokumentationen über Behinderungsformen und die da-

mit verbundenen Lebenserschwernisse verbreitet. Dadurch 

wurde ein weiterer Paradigmenwechsel in Gang gesetzt, der 

sich in einer veränderten Haltung und Einstellung gegenüber 

Menschen mit Behinderungen zeigt, aber noch längst nicht al-

le Bevölkerungsschichten erreicht hat. Diejenigen aber, die 

durch eigene Selbstreflektion diesen Paradigmenwechsel für 

sich vollzogen haben, haben inzwischen eine innere, von ei-

nem humanistischen Menschenbild geprägte Haltung gewon-

nen, die sie in die Lage versetzt, Mitleid gegen Solidarität ein-

zutauschen,  den Menschen mit Behinderung zunächst als 

Mensch anzusehen und seine Behinderung lediglich als eine 

Variation eines individuellen Daseins zu verstehen. Sie kön-

nen das Bedürfnis der Menschen mit Behinderungen nach ei-

nem selbstbestimmten Leben und nach gesellschaftlicher 

Teilhabe nachvollziehen und betrachten eine vorhandene Be-

hinderung unter dem Aspekt „es ist normal, verschieden zu 

sein!“ Diese Gruppe in unserer Gesellschaft, die in Zukunft 

hoffentlich immer größer wird, stellt ihre Solidarität mit behin-

derten Menschen insbesondere dadurch unter Beweis, dass 

sie nicht nur etwas sagen, sondern vor allem etwas tun. 

Dieses eigene solidarische Handeln, ob bei Einzelpersonen, in 

Unternehmen oder Institutionen, zeigt sich in einem weiten 

Spannungsbogen von der Hilfe bei der Kompensation von all-

täglichen Lebenserschwernissen bis hin zu den praktizierten 

Möglichkeiten, dass behinderten Menschen ein Leben ohne 

Aussonderungsprozesse, also mit weitgehender gesellschaftli-

cher Teilhabe, ermöglicht wird. 
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Ein solcher solidarischer Geist in der Haltung und im Handeln 

gegenüber von Menschen mit Behinderungen ist auch erfreuli-

cherweise inzwischen mehr und mehr in unserer Stadt Hof-

heim spürbar – sei es im privaten Bereich oder im beruflichen 

Bereich als Einzelperson, im vorschulischen, schulischen oder 

außerschulisch-pädagogischen Bereich als Institution sowie im 

wirtschaftlichen und beruflichen Bereich als Unternehmen. 

So war der Behindertenbeirat der Stadt Hofheim zur Auffas-

sung gelangt, dass ein solches solidarisches Engagement ein-

zelner Personen, Institutionen und Unternehmen trotz des sich 

vollziehenden Paradigmenwechsels heute noch keineswegs 

selbstverständlich ist und daher auch in besonderer Weise 

hervorgehoben und öffentlich gemacht werden sollte. So hat 

der Behindertenbeirat der Stadt Hofheim im Jahr 2005 be-

schlossen, bestimmte Einzelpersonen, Institutionen und Un-

ternehmen in Hofheim für ihr solidarisches Engagement für die 

Belange behinderter Menschen mit dem Preis der Goldenen 
Rose auszuzeichnen. Die offizielle Preisverleihung fand am 

14. Juli 2005 im Hofheimer Rathaus im Rahmen einer kleinen 

Feierstunde statt,  innerhalb derer der Vorsitzende des Behin-

dertenbeirats sowie sein Stellvertreter Günter Mündemann 

den ausgewählten Preisträgern die entsprechende Urkunde 

verlieh.  
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2.5 Die einzelnen Preisträger und ihre Würdigung 
 
2.5.1 Die Urkunde 
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2.2.2 Die Preisträger 
 
Buch - Der Markt: 
Mit Dank und in Anerkennung für die Herstellung weitgehend 

barrierefreier Verkaufsflächen sowie für die erfolgreiche, beruf-

liche Integration von Beschäftigten mit Behinderung. 

 

Heiligenstockschule: 
Mit Dank und in Anerkennung an die Schulleitung sowie das 

Kollegium für den Auf- und Ausbau des gemeinsamen Unter-

richts für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung 

sowie für ihre Bemühungen, das Erreichte trotz gesellschaftli-

cher Gegenströmungen zu erhalten. 

 

Integrative Tagesstätte für behinderte und nicht behinder-
te Kinder im Schlesier Weg: 
Mit Dank und Anerkennung für die fachkompetente und pra-

xisgerechte Umsetzung des Prinzips „gemeinsam leben – ge-

meinsam lernen“ für Kinder mit und ohne Behinderung im vor-

schulischen Bereich. 

 
Main-Taunus-Gymnasium: 
Mit Dank und in Anerkennung an die Schulleitung sowie das 

Kollegium für ihr bisheriges Engagement zur schulischen In-

tegration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen 

sowie für die berufliche Integration einer Lehrkraft mit Behin-

derung.  
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Pestalozzi-Schule: 
Mit Dank und in Anerkennung an die Schulleitung sowie das 

Kollegium für den Auf- und Ausbau des gemeinsamen Unter-

richts für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung 

sowie für ihre Bemühungen, das Erreichte trotz gesellschaftli-

cher Gegenströmungen zu erhalten. 

 

Ratiopharm: 
Mit Dank und in Anerkennung für die Unterstützung der vom 

Behindertenbeirat der Stadt Hofheim im Jahr 2004 veranstalte-

ten Kunstausstellung im Foyer des Rathauses durch eine 

großzügige Spende. 

 

Restaurant „Goldener Apfel“: 
Mit Dank und in Anerkennung für die Unterstützung der vom 

Behindertenbeirat der Stadt Hofheim im Jahr 2004 veranstalte-

ten Kunstausstellung im Foyer des Rathauses sowie für eine 

adäquate und einfühlsame Bedienung von Menschen mit Be-

hinderungen im Restaurant. 

 

Sozialer Drehpunkt e. V.: 
Mit Dank und in Anerkennung an die Leitung sowie das Erzie-

her- und Pflegepersonal für die pionierhafte Motivation und 

Leistung, als erste Einrichtung im Main-Taunus-Kreis einen in-

tegrativen Kindergarten errichtet zu haben sowie für die fach-

kompetente und praxisgerechte Umsetzung des Prinzips „ge-

meinsam leben – gemeinsam lernen“ von Kindern mit und oh-

ne Behinderung im vorschulischen Bereich. Weiterhin gelten 

der Dank und die Anerkennung dem Aufbau und der Umset-



- 32 - 

zung eines ambulanten Pflegedienstes unter dem Aspekt der 

menschenwürdigen Betreuung und Begleitung. 

 
Stein’sche Apotheke: 
Mit Dank und in Anerkennung für die Schaffung eines barriere-

freien Zugangs von Menschen mit Behinderungen zur Apothe-

ke. 

 
Taunus-Sparkasse:  
Mit Dank und in Anerkennung für die Bereitschaft, in der Hof-

heimer Filiale den Vorraum, in dem der Geldautomat aufge-

stellt ist, mit Sitzgelegenheit für Menschen mit Behinderungen 

auszustatten.  

 

Vater, Wolfgang, Stadtverordnetenvorsteher: 
Mit Dank und in Anerkennung für sein großes Engagement bei 

der Vorbereitung und Installierung des Behindertenbeirates 

der Stadt Hofheim als demokratisch gewähltes Gremium des 

Magistrats und insbesondere dabei für seine unverzichtbare, 

fachkompetente juristische Beratung und Unterstützung. 
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2.6 Pressespiegel 
 

Höchster Kreisblatt vom 22. Juli 2005 
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Hofheimer Zeitung vom 09. August 2005, Seite 1 von 2 
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Hofheimer Zeitung vom 09. August 2005, Seite 2 von 2 
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3. Der Ampelkonflikt 
 
3.1 Ausgangslage 

Mit einem engagierten Eintreten für mehr Mobilität und Selb-

ständigkeit im Straßenverkehr von blinden und sehbehinderten 

Menschen hatte der Ortsbeirat Nord im September 2003 den 

Beschluss gefasst, aus seinem Budget 7.000-9.000 Euro für 

die Umrüstung der Fußgängerampel am Busbahnhof mit akus-

tischen Signalen zur Verfügung zu stellen, obwohl für diese 

Maßnahme eigentlich der Kreis zuständig ist.  Dieser Be-

schluss lag zeitlich vor der Gründungssitzung des Behinder-

tenbeirats der Stadt Hofheim am 19.02.2004, so dass den Mit-

gliedern des  Behindertenbeirats jener Beschluss zumindest 

nicht offiziell und dem Behindertenbeauftragten bzw. dem 1. 

Vorsitzenden des Behindertenbeirats überhaupt nicht bekannt 

war.  So wurden vor der baulichen Umsetzung des Beschlus-

ses im Juni 2004 auch weder der Behindertenbeirat der Stadt 

Hofheim noch der Behindertenbeauftragte über dieses Vorha-

ben informiert. An dieser Stelle bleibt nur zu vermuten, dass 

diese Unterlassung ihre Ursache darin haben mag, dass eben 

der diesbezügliche Beschluss des Ortsbeirats Nord zeitlich vor 

dem Datum der Gründung des Behindertenbeirats der Stadt 

Hofheim gelegen hatte. 

 

3.4 Sachlage 
Bei der Umsetzung der Maßnahme im Juni 2004 wurde dann 

nicht etwa, wie im Ortbeirat Nord ursprünglich beschlossen, 

die Fußgängerampel mit akustischen Signalen ausgerüstet, 

sondern von Seiten der Stadt begnügte man sich mit einer 
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„abgespeckten Version“. Diese bestand darin, dass man an-

statt der akustischen Ampelsignale in die beiden Ampelpfosten 

der Fußgängerampel lediglich eine Vibrationstaste einbaute, 

die dem Benutzer bei Beginn der Grünphase lediglich einen 

Vibrationseffekt vermittelt, so er die benutzte Hand zu diesem 

Zeitpunkt noch auf dem Vibrationselement liegen hat. Dies hat 

letztlich für den Benutzer zur Folge, dass er im Zustand der 

Blindheit oder hochgradigen Sehbehinderung zwar den Beginn 

der Grünphase durch den Vibrationseffekt vermittelt bekommt, 

jedoch lediglich dadurch weder die Laufrichtung angezeigt be-

kommet noch beim Überqueren der Straße erfährt, wann die 

Grünphase zu Ende ist. So fehlte auch in dem jeweiligen Am-

pelpfosten ein so genannter Tacker, ein Element, das mit sei-

nem ständigen Tak-Tak-Tak-Geräusch dem blinden oder 

hochgradig sehbehinderten Menschen überhaupt erst vermit-

telt, wo die Ampel sich befindet. Stattdessen war auf dem je-

weiligen Ampelpfosten unter dem Vibrationselement ein wei-

ßer Blindenstock aufgemalt.    

So hatte schließlich dieser geschilderte Vorgang, der durch 

verschiedene Presseveröffentlichungen und auch durch einen 

vom Ortsbeirat Nord angesetzten und bekannt gemachten 

Ortstermin auf breiter Ebene öffentlich bekannt wurde, zur 

Folge, dass die im Stadtparlament vertretenen Parteien BfH, 

FDP und GOHL eine diesbezügliche Große Anfrage in die 

Stadtverordnetenversammlung einbrachten. Die Beantwortung 

dieser Großen Anfrage durch den Magistrat der Stadt Hof-

heim, die die einzelnen Fragen und ihre jeweilige Beantwor-

tung enthält, wird im Folgenden vorgestellt: 
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3.5 Die Beantwortung der Großen Anfrage der BfH, FDP und 
GOHL in der Stadtverordnetensitzung vom 09.03.2005 
Die Große Anfrage wird wie folgt beantwortet: 

 

Wir fragen den Magistrat: 

1. Warum wurde der Behindertenbeirat/ der Behinderten-
beauftragte im Rahmen der Planungen zur Umrüstung 
der betreffenden Ampelanlagen mit akustischen Signa-
len nicht beratend hinzugezogen? In welcher Form soll 
er in Zukunft an Planungen und Entscheidungen betei-
ligt werden? 
Erste diesbezügliche Anträge aus den Ortsbeiräten stam-

men bereits aus dem Jahr 2003, so dass die Thematik 

schon vor der Konstituierung des Behindertenbeirats im 

Verfahren war. 

Ferner erschienen bislang die fachkompetente Beratung 

der Herstellerfirma für die betreffenden Ampelanlagen und 

die Erfahrung des Straßenbaulastträgers aufgrund der vor-

handenen übrigen Ampelanlagen im Rhein-Main-Gebiet als 

vollkommen ausreichend. 

Die aktuellen Erfahrungen machen deutlich, dass der Be-

hindertenbeirat/der Behindertenbeauftragte in Planungen 

und Entscheidungen zur Aufstellung von stationären Fuß-

gängerschutzanlagen und bei bestehenden Anlagen im 

Bezug auf deren behindertengerechten Nachrüstung not-

wendig einbezogen werden muss. 
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2. Die Beschlüsse der jeweiligen Ortsbeiräte sagen klar 
aus, dass sie einen Teil ihres Budgets für die Umrüs-
tung von Ampelanlagen mit akustischen Signalen zur 
Verfügung stellen. Wenn diese Maßnahmen nun nach-
träglich doch noch erfolgen, wer übernimmt letztend-
lich die entstandenen Kosten für die fälschlicherweise 
eingebauten Vibrationsplatten? 
Die eingebauten Vibrationsplatten in den Ampelpfosten 

sind taugliche Elemente für die Unterstützung von behin-

derten Personen. 

Die Vibrationsplatte ist eine vorteilhafte, unabhängige 

Kombination zu der zusätzlichen Ausstattung mit einem Pi-

lot- und Freigabeton. 

Etwa 70 Prozent der vorhandenen, sehbehindertengerecht 

ausgestatteten Ampelanlagen im Rhein-Main-Gebiet sind 

lt. Auskunft des Amtes für Straßen- und Verkehrswesens 

Frankfurt/Main und den Ampelherstellerfirmen lediglich mit 

Vibrationsplatten ausgestattet, d.h. hier ist weder ein Pilot-

ton (Orientierungston zur Feststellung des Standorts der 

Ampelanlage) noch Freigabeton (akustische Anzeige der 

Grünphase) für Sehbehinderte installiert. 

Der Kostenübernahmebeschluss hierzu liegt von jedem 

Ortsbeirat vor. 
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3. Inwieweit hat der Magistrat überprüft, ob grundsätzlich 
und zu welchen Konditionen Fördermittel bei der Um-
rüstung von Ampelanlagen mit akustischen Signalen 
nach dem Finanzausgleichsgesetz (geändert aufgrund 
des in Kraft getretenen Hessischen Behindertengleich-
stellungsgesetzes) beantragt werden können? 
Das Hessische Behindertengleichstellungsgesetz ist am 

20.12.2004 verkündet worden und trat zum 1. Januar 2005 

in Kraft. 

Fördermittel stehen für Ampelanlagen grundsätzlich nicht 

zur Verfügung. 

Nach telefonischer Rücksprache mit dem Hessischen So-

zialministerium wurde eine förmliche Anfrage mit der Bitte 

um Prüfung der Fördermöglichkeit gestellt, um auf diese 

Weise auf die besondere Problematik durch das Hessische 

Behindertengleichstellungsgesetz aufmerksam zu machen. 

Eine Entscheidung liegt noch nicht vor. 
 

4. Welche Ergebnisse hat der angekündigte "Runde 
Tisch" gebracht und wie ist die weitere Vorgehenswei-
se? 
Die Beteiligten des "Runden Tisches" haben am 3.2.2005 

die Ausstattung mit Pilot- und Freigabeton mit 2 Lautspre-

chern für die sehbehindertengerechte Nachrüstung der zu-

nächst vorgesehenen 3 Ampelanlagen Alte Bleiche/ Bus-

bahnhof, Rheingaustraße/Floßwaldstraße und Rhein-

gaustraße/Keltenstraße favorisiert. 

Zur Vorgehensweise wurde abgesprochen, dass nach Er-

mittlung der Nachrüstungskosten für die jeweils vorgenann-



- 41 - 

ten Ampelanlagen diese Angebote zunächst dem Behin-

dertenbeirat zur Einsicht gegeben werden und dann den zu 

beteiligenden Ortsbeiräten mit der Bitte um Übernahme der 

Kosten vorzulegen sind. 

Danach erst kann durch das Amt für Straßen- und Ver-

kehrswesen Frankfurt/Main ein konkreter Auftrag an die 

ausführenden Firmen erteilt werden. 

Zwischenzeitlich wurden die zusätzlichen Kosten mit rund 

2.400 EURO pro Ampelanlage ermittelt. 

Wir gehen davon aus, dass die betroffenen Ortsbeiräte 

diese Kosten übernehmen werden. 
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3.4 Pressespiegel 
 

Frankfurter Rundschau vom 21.01.2005 
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Höchster Kreisblatt vom 22.01.2005 
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Hofheimer Zeitung vom 08.02.2005 
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Hofheimer Zeitung vom 08.02.2005 
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3.5 Nachlese 
Um weitere Kooperationspannen zu vermeiden und um die 

nächsten drei zur Umrüstung anstehenden Ampelanlagen  Al-

te Bleiche/Busbahnhof – Rheingaustraße/Floßwaldstraße – 

Rheingaustraße/Keltenstraße mit dem modernsten technologi-

schen Standard für eine solche Umrüstung auszustatten, hatte 

der Erste Stadtrat Czunczeleit am 03.02.2005 zu einem Koor-

dinations- und Planungsgespräch in die Räume des Magistrats 

eingeladen, wobei der Behindertenbeauftragte der Stadt Hof-

heim, Vertreter der Straßenverkehrsbehörden, der Betreiber 

der Ampelanlagen sowie der Ampelhersteller- und Wartungs-

firmen (Firma Siemens AVT, Signalbau Huber, Firma RTB aus 

Bad Lippspringe, die als Spezialausrüster für behindertenge-

rechte Ampelanlagen tätig ist) teilnahmen. Dabei verständigte 

man sich einvernehmlich darauf, die oben genannten, geplan-

ten Ampelumrüstungen nach dem neuesten technologischen 

Standard vorzunehmen. Des weiteren wurde eine verbesserte 

Kooperation unter allen Beteiligten einhellig begrüßt und ver-

einbart. So setzte schließlich dieses Gespräch nicht nur neue 

Maßstäbe für die Umrüstung von Ampelanlagen mit akusti-

schen Signalen, sondern hat sich rückblickend auch als we-

sentliche Initialzündung für eine von da an verbesserte Koope-

ration zwischen dem Behindertenbeirat der Stadt Hofheim und 

dem Magistrat und weiteren Beteiligten erwiesen.    
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4. Die Tätigkeit des Behindertenbeirats der Stadt Hofheim 
am Taunus im Spiegel der öffentlichen Sitzungen für das 
Berichtsjahr 2005 
- Der Behindertenbeirat stimmte der Verkehrsberuhigung der 

oberen Hauptstraße wie vom Magistrat vorgeschlagen 

grundsätzlich zu. Er wies aber nachdrücklich darauf hin, 

dass die derzeitige Lösung aus Sicht der Menschen mit Be-

hinderungen folgende Mängel aufweist: 

1. Die Entwässerungsrinnen rechts und links führen dazu, 

dass Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte in der Benut-

zung der Oberen Hauptstraße stark eingeschränkt sind. 

2.  Es ist darauf zu achten, dass alle Maßnahmen zur Ein-

haltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit 

praktiziert und durchgeführt werden.   

3.  Im übrigen bat der Behindertenbeirat um Prüfung, ob im 

Bereich der Oberen Hauptstraße ein Behindertenpark-

platz unter Einbeziehung des Fußweges eingerichtet 

werden kann. 

- Stadtrat Winckler kündigte an, dass nach Feststellung des 

Kostenrahmens zur Ausgestaltung der Behindertentoilette 

am Busbahnhof im Januar oder Februar 2005 ein Vor-Ort-

Termin mit den Mitgliedern des Behindertenbeirats stattfin-

den soll.†   

- Bezüglich der Umgestaltung und des behindertengerechten 

Ausbaus der Bahnstation Lorsbach erläuterte Stadtrat 

Winckler die Vorlage des Magistrats Nr. 17/2004, der der 

                                                
† Dieser Termin ist bis einschließlich September 2006 bisher nicht zustande gekommen. 
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Behindertenbeirat der Stadt Hofheim mehrheitlich zustimm-

te. 

 - Bitte an den Magistrat, gemeinsam mit Vertretern des Be-

hindertenbeirats (Frau Wenzel, Frau Slotta), die ausgewie-

senen 17 Behindertenparkplätze zu begehen und zu prüfen, 

ob sie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

- Waldfriedhof: Der Behindertenbeirat bat um Wiederherstel-

lung der Behindertenparkplätze, um Aufstellung des Schil-

des sowie um Kennzeichnung, dass nur die Nutzung der 

Parkplätze mit der Kennzeichnung „aG - außergewöhnlich 

gehbehindert“ gestattet ist. 

- Bezüglich der Ausstattung der Fußgängerampel an der B 

519 am Busbahnhof mit akustischen Signalen bat der Be-

hindertenbeirat den Magistrat, beim Kreis daraufhin zu wir-

ken, das  

1. geeignete Ampeln für Blinde und stark sehbehinderte in-

stalliert werden, 

2. der Behindertenbeauftragte Prof. Dr. Kurt Jacobs bei der 

Auswahl der geeigneten Technik hinzuzuziehen ist. 

- Aktivitäten des Behindertenbeirats zur Errichtung eines bar-

rierefreien Internets beim Internet-Auftritt der Stadt Hofheim. 

- Nach einer Begehung wurde festgestellt, dass die Parkplät-

ze Seilerbahn/Wilhelmstraße/Krankenhaus nicht behinder-

tengerecht, insbesondere für Rollstuhlfahrer, sind. Der Ma-

gistrat wurde gebeten, Vorschläge zu unterbreiten, die drei 

Parkplätze für Rollstuhlfahrer behindertengerecht umzuge-

stalten. 

- Auf der Basis eines vom Magistrat zur Verfügung gestellten 

Plans aller Ampeln im Stadtgebiet Hofheim beschloss der 
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Behindertenbeirat bezüglich der Umrüstung der Ampelanla-

gen mit akustischen Signalen eine Prioritätenliste zu erstel-

len. 

- Im Rahmen der weiteren, gemeinsamen Planungen mit der 

Stadt Hofheim wurde eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern 

des Behindertenbeirats gegründet, bestehend aus den Mit-

gliedern Ruth Hundertmark, Heidi Slotta, Günter Rühl  und 

Prof. Dr. Jacobs.  Zur diesbezüglichen Bedürfnisermittlung  

von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung wurden von 

Seiten der Mitglieder des Behindertenbeirats bekannte Per-

sonen kontaktiert und befragt. Weiterhin erfolgte ein ent-

sprechender Presseaufruf zur Bedürfnisermittlung betroffe-

ner Bürgerinnen und Bürger. Die hierbei erzielten Ergebnis-

se flossen in die Überlegungen und Planungen der gegrün-

deten Arbeitsgruppe ein. 

- Nach den zuvor vom Magistrat  vorgestellten 6 Varianten 

zum barrierefreien Umbau des Südausgangs des Hofheimer 

Bahnhofs entschied sich der Behindertenbeirat einstimmig 

für die Variante 2.  

- Der Behindertenbeirat trat gegenüber dem Magistrat mit ei-

ner diesbezüglichen Bitte dafür ein, zukünftig für einen bar-

rierefreien Zugang zu Wahllokalen und für eine barrierefreie 

Durchführung von Wahlen (z.B. Wahlschablonen in Blinden-

schrift) zu sorgen. 

- Der Behindertenbeirat entwarf den Text einer schriftlichen 

Verwarnung für Parkplatzsünder auf Behindertenparkplät-

zen, die nach textlicher Abstimmung mit dem Leiter des 

Fachbereichs 2, Herrn Axel Wilken, in großer Stückzahl ge-
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druckt und bereits zur Verwendung an die Mitglieder des 

Behindertenbeirates verteilt wurden. 

-  Nach der Vorstellung des Entwurfs eines Nahverkehrsplans 

des Main-Taunus-Kreises durch einen vom Kreis ernannten 

Beauftragten erarbeitete der Behindertenbeirat unter dem 

Aspekt der Behindertenrelevanz dieses Entwurfes eine 

schriftliche Empfehlung: 

 Es sollte in den Bussen Platz geschaffen werden für Roll-

stuhlfahrer und daneben Platz für eine Begleitperson. Schü-

lerfahrten sollten separat erfolgen und nicht mit dem öffentli-

chen Busverkehr. 

 

5. Ergebnisse einer innerhalb des Behindertenbeirats gebil-
deten Arbeitsgruppe zur Erstellung einer Prioritätenliste 
in Bezug auf die Aus- bzw. Umrüstung von Ampelanlagen 
mit akustischen Signalen im Hofheimer Stadtgebiet, 
Bordsteinabsenkungen sowie Sanierung von Behinder-
tentoiletten 

 
5.1 Grundsätzliche Vorbemerkung 
 Wie bereits im Rahmen des Tätigkeitsberichtes des Behinder-

tenbeirats für das Jahr 2005 unter Kapitel 4 erwähnt, hatte 

sich zur diesbezüglichen Aufgabenstellung eine beiratsinterne 

Arbeitsgruppe, bestehend aus den Mitgliedern Ruth Hundert-

mark, Heidi Slotta, Günter Rühl  und Prof. Dr. Jacobs gebildet, 

um eine Prioritätenliste zu erstellen, die unter 5.2 vorgestellt 

wird. 

 Da sich der Behindertenbeirat von vorneherein des hohen 

Kostenaufwandes bewusst war, der mit der praktischen Um-
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setzung der Zielsetzungen der Prioritätenliste verbunden ist, 

wurde für die Umsetzung der Prioritätenliste von einem Zeit-

raum von 5-7 Jahren ausgegangen. So war es auch die ur-

sprüngliche Absicht des Behindertenbeirats, die in der Prioritä-

tenliste festgeschriebenen Zielsetzungen für den angesetzten 

Planungszeitraum in einer Zielvereinbarung mit der Stadt Hof-

heim festzuschreiben. Nach eingehenden Beratungen mit der 

Bürgermeisterin Gisela Sang wurde dann aber schließlich klar, 

dass diese Absicht nicht umsetzbar war. Eine solche abge-

schlossene Zielvereinbarung, deren inhaltliche Umsetzung 

sich auf einen Zeitraum von mehreren Jahren bezieht, hätte 

nämlich zur Folge gehabt, dass die Stadt Hofheim als Ver-

tragspartner mit ihrer Unterschrift für mehrere Jahre den jähr-

lich vorgelegten und von der Stadtverordnetenversammlung 

zu beschließenden Haushaltsplänen vorgegriffen hätte, was 

verwaltungsrechtlich nicht möglich. Als akzeptable Alternativ-

lösung hat sich daher die Stadt Hofheim dazu entschlossen, 

jedes Jahr für die stufenweise Abarbeitung der einzelnen Ziele 

der erarbeiteten Prioritätenliste beachtliche Festbeträge in den 

Haushaltsplan des jeweils nächsten Jahres einzustellen, über 

die dann im Rahmen der angesetzten Haushaltsberatungen 

die Stadtverordnetenversammlung entscheidet.  Da im Rah-

men ihrer kommunalpolitischen Leitlinien der Magistrat der 

Stadt Hofheim darum bemüht ist, mit ihren Vorhaben die ge-

sellschaftliche Teilhabe und damit die Lebensqualität ihrer 

Bürgerinnen und Bürger mit Behinderungen zu verbessern, 

kann darauf vertraut werden, dass die Zielsetzungen der erar-

beiteten Prioritätenliste nach und nach umgesetzt werden und 

keine negativen Einbrüche diesbezüglich zu erwarten sind.  
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5.3 Prioritätenliste der umzurüstenden Ampelanlagen, Bord-
steinabsenkungen, Fußgängerüberwege sowie Sanierung 
von Behindertentoiletten  

 
 Umzurüstende Ampelanlagen 
 B 519 Hauptstraße/Alte Bleiche 

 Kreuzung Berliner/Rheingaustraße/Nachtigallenweg 

Floßwaldstraße/Rheingaustraße 

 Zeilsheimer Straße/Elisabethenstraße L 3018 

 Hofheimer Friedhof 

 Casteller Straße 

 L 3018 Zeilsheimer Straße/Ostendstraße 

 L 3011 Lorsbachtal/Brückenstraße 

 B 519 Kelten-/Rheingaustraße 

 Schmelzweg 

 Gartenfeldstraße, Langenhain 

 Alt Wildsachsen, Wildsachsen 

 Rheingauer Weg, Wallau 

 Martin-Wohmann-Straße/Niederhofheimer Straße 

 Wiesbadener Straße, Wallau 

 

Bordsteinabsenkungen auf Straßenniveau 
In der Witz, Wilhelmstraße, Lorsbacher Straße 

Hattersheimer Straße 

 

 

Errichtung eines zusätzlichen Fußgängerüberweges 
Hattersheimer Straße 
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Sanierung der Behindertentoiletten 
Arkaden/Neumann´sches Gelände 

Busbahnhof-Gelände 

  

6. Bestehende Barrieren aus der Sicht von  Rollstuhlfahrern 
oder Menschen mit schwerer Gehbehinderung in der 
Stadt Hofheim – eine Fragebogenerhebung und ihre Er-
gebnisse 

 

6.1 Grundsätzliche Vorbemerkung 
 Die Umsetzung der gesetzten Ziele, die stets auf größerer 

Mobilität, mehr gesellschaftliche Teilhabe und damit auf Stei-

gerung der individuellen Lebensqualität ausgerichtet sind, 

kann dem Behindertenbeirat als städtisches Gremium in ge-

deihlicher Kooperation mit dem Magistrat der Stadt Hofheim 

letztlich nur dann wirklich gelingen, wenn er sich stets an den 
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger, die von Be-
hinderung betroffen sind, orientiert. Dazu reichen aber die 

diesbezüglichen Anregungen einzelner Mitglieder des Behin-

dertenbeirats sowie die in den offiziellen Sprechstunden des 

Behindertenbeauftragten gewonnenen Erkenntnisse keines-

wegs aus. Vielmehr ist es sinnvoll, ja, geradezu notwendig, die 

durch bestehende Barrieren im öffentlichen Leben und auch 

im privaten Lebensumfeld täglich erlebten Lebenserschwer-

nisse einzelner von Behinderung betroffener Bürgerinnen und 

Bürger sowie ihre Bedürfnisse und Anregungen zur Beseiti-

gung bestehender Barrieren zu kennen. 
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 Daher möchte ich an dieser Stelle dem Mitglied des Behinder-

tenbeirats Ruth Hundertmark ausdrücklich für ihr Engagement 

danken, mit erheblichem Zeit- und Arbeitsaufwand einen dies-

bezüglichen Fragebogen für von Behinderung betroffene Bür-

gerinnen und Bürger der Stadt Hofheim entwickelt zu haben, 

auf dessen Basis sie eine thematisch bezogene Fragebogen-

erhebung durchführte, deren Ergebnisse für die Arbeit des 

Behindertenbeirats wertvoll sind und die im folgenden hier 

vorgestellt werden sollen.‡  

 

6.3 Vorstellung des Fragebogens „Wünsche und Bedürfnisse 
von Rollstuhlfahrern oder Menschen mit schwerer Gehbe-
hinderung“ 
 

6.3.1 Vorbemerkung 
Ein Leben im Rollstuhl, oder eines mit einer starken Gehbe-

hinderung ist oft mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, 

die eine Teilhabe am öffentlichen Leben erschweren oder so-

gar verhindern können. 

Um diese Teilhabe am öffentlichen Leben zu ermöglichen ist 

immer ein ununterbrochenes Wegenetz erforderlich, da bereits 

ein unüberwindliches Hindernis den ganzen „Ausflug in die Öf-

fentlichkeit“ zum Scheitern bringt. 

Für Rollstuhlfahrer ist es darüber hinaus wesentlich, dass für 

sie praktikable, hygienische Sanitäranlagen vorhanden sind. 

 

                                                
‡ Den im Folgenden vorgestellten Fragebogen sowie die Darstellung seiner Ergebnisse habe ich 
als Originaltext der Autorin Ruth Hundertmark übernommen. 
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Im Wissen um diese vielfältigen Schwierigkeiten und um die 

von einer solchen Behinderung betroffenen Menschen auch 

außerhalb der angebotenen Sprechzeiten erreichen zu können 

und ihre konkreten Wünsche zur Gestaltung Hofheims zu er-

fahren, entwickelte ein selbst betroffenes Beiratsmitglied (Ruth 

Hundertmark) einen Fragebogen, der an die MS Gruppe Hof-

heim, eine Krankengymnastikpraxis, einen Pflegedienst und 

verschiedene nicht organisierte Betroffene weitergereicht wur-

de. Die Betroffenen mussten dabei weder ihren Namen noch 

ihre Adresse bekannt geben, so konnte der Datenschutz ge-

währt werden. Die so erhaltenen Ergebnisse erheben keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit, sollten aber als Anregung zur 

Stadtplanung dienen. 

Es entstand eine Art Bedürfnisliste, die im Folgenden aufgelis-

tet wird. 

 

6.3.2 Der Fragebogen 
1. Besuchen Sie (regelmäßig) Hofheim oder einen Stadtteil 

Hofheims? 

2. Wie sind die Erfahrungen mit der Benutzbarkeit von Geh-

wegen, sind genügend Absenkungen zum Straßenniveau 

vorhanden? 

3. Wo sind nach Ihrer Erfahrung die für einen Rollstuhlfahrer 

und Gehbehinderten am schwierigsten zu bewältigenden 

Strecken? 

4. Wie kommen Sie mit den (Behinderten-) Toiletten in der 

Stadt bzw. in öffentlichen Einrichtungen (Stadthalle, Rat-

haus usw.) zurecht und sind genügend davon vorhanden? 
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5. In welchen Einrichtungen würden Sie gerne an Veranstal-

tungen teilnehmen, können es aber durch fehlende barrie-

refreie Gestaltung der Räumlichkeiten und sanitären Anla-

gen nicht (z.B. Sportstätten für Aktive und Zuschauer, Bü-

cherei, Musikschule, Beratungsstellen etc.)? 

6. Wie sind Sie mit der Parkplatzsituation innerhalb Hofheims 

zufrieden und wo wäre Ihrer Meinung nach ein Behinder-

tenparkplatz notwendig? 

 
6.2.3 Ergebnisse der Fragebogenerhebung (wegen der relativ 

kleinen Zielgruppe ohne statistische Quantifizierung) 
- Behindertengerechte Toilettenanlagen in hygienisch ver-

tretbarem Zustand. 

Die derzeitig unter städtischer Verantwortung stehenden 

Sanitäranlagen für Menschen mit Behinderung in Hofheim 

wurden als schwer praktikabel und stark verschmutzt emp-

funden. Für die meisten Rollstuhlfahrer ist es notwendig, 

auf der Toilettenschüssel Platz nehmen zu können, sie 

sollte deshalb in hygienisch einwandfreiem Zustand vorge-

funden werden (Euro-Schlüssel). 

- Die Bepflasterung der Hauptstraße (untere) wurde als 

schwer befahrbar geschildert. Das auf und ab der Bord-

steine bedeutet für Rollstuhlfahrer eine große Belastung.  

Sie sollten an Fußgängerüberwegen und an Stichstraßen, 

die kein Ausweichen auf die Fahrbahn erlauben, auf Null-

niveau abgesenkt werden (z. B. „ in der Witz „). 

- Die Wasserabflussrinnen in der oberen Hauptstraße sind 

für Rollstuhlfahrer nicht befahrbar und bedeuten für Fuß-

gänger eine große Sturzgefahr. Sie müssen aber überquert 
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werden, da der Weg entlang der Geschäftszeile durch die 

neu angelegten Parkplätze für Rollstuhlfahrer nicht pas-

sierbar ist. 

- Die Verbindung von Hofheim Süd zur Stadtmitte durch die 

Eisenbahnbrücke ist für Fußgänger mit Gehbehinderung 

und für Rollstuhlfahrer äußerst schwer zu begehen.  Es 

sollte dringend eine Lösung (vielleicht über den Bahnaus-

gang Süd) angeboten werden. 

 

Durch diese Art der Befragung wird ein größeres Klientel er-

reicht, als lediglich durch das Angebot einer öffentlichen 

Sprechstunde. Ein nächster Fragebogen sollte im Multiple- 

Choice-Verfahren angelegt sein, um den Befragten nicht das 

Schreiben zu langer Texte zuzumuten. Er sollte ebenfalls eine 

breiter gestreute Verteilung aufweisen, zum Beispiel über die 

meisten Arztpraxen erhältlich sein. 

 

7.  Das Tätigkeitsfeld des Behindertenbeauftragten 

 Bezüglich der grundsätzlichen Aufgabenbereiche des Behin-

dertenbeauftragten sowie der einzelnen Beratungsfelder im 

Rahmen der dienstags von 16.00-17.00 Uhr in Raum 6 des 

Hofheimer Rathauses stattfindenden Sprechstunde verweise 

ich an dieser Stelle auf meine diesbezüglichen ausführlichen 

Darlegungen unter 7.1 und 7.2 im Jahresbericht 2004. 

 So soll an dieser Stelle erfreulicherweise festgestellt werden, 

dass sich im Berichtsjahr 2005 die Kooperationsstrukturen 

zwischen der Bürgermeisterin, den einzelnen Stadträten sowie 

den für bestimmte Problemfelder zuständigen Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeitern des Magistrats weiterentwickelt und im Sinne 

eine effizienten Zusammenarbeit gefestigt haben. 

 Die Beratungsfelder, wie im Jahresbericht 2004 ausführlich 

geschildert, sind im Jahr 2005 weitgehend gleich geblieben. 

Erfreulicherweise fanden im Berichtsjahr 2005 auch Bürgerin-

nen und Bürger, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, den 

Weg in meine Sprechstunde. Im verstärkten Maße waren im 

Jahr 2005 auch Wohnungsprobleme von Menschen mit Be-

hinderungen Gegenstand der Beratung. So konnte z.B. eine 

ältere Frau, der aufgrund einer schweren Erkrankung ein Bein 

amputiert werden musste, nicht mehr in ihrer Wohnung in ei-

nem höher gelegenen Stockwerk verbleiben. In guter Koope-

ration mit der Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft konnte 

dieses Problem relativ kurzfristig im Sinne der betroffenen 

Frau gelöst werden.  So konnte auch einer schwer körperbe-

hinderten Frau geholfen werden, die sozusagen 6 Monate in 

ihrer Wohnung eingesperrt war, weil der medizinische Dienst 

ihrer Krankenversicherung es in dieser Zeit nicht geschafft hat-

te, über den Ersatz ihres mehr als 10 Jahre alten Rollstuhls 

kostenmäßig zu entscheiden. Hier half schließlich erst eine 

persönliche Intervention des Behindertenbeauftragten bei der 

zuständigen Krankenversicherung.  

 Ein beachtlicher Teil der Beratungstätigkeit findet auch außer-

halb der offiziellen Sprechstunde telefonisch statt. In diesem 

Zusammenhang hat es sich bewährt, dass während meiner 

Abwesenheit vom Büro mein Diensttelefon bei der Stadt auf 

mein Diensttelefon zuhause umgeleitet wird, so dass ich auch 

jederzeit in der Lage bin, eine entsprechende Beratung von 

zuhause durchzuführen.  
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 Das Tätigkeitsfeld des Behindertenbeauftragten hat sich im 

Berichtsjahr dadurch erweitert, dass er von der Hessischen 

Landesregierung in den Landesbehindertenbeirat berufen 

wurde, der dem Beauftragten der Hessischen Landesregie-

rung für die Belange behinderter Menschen zuarbeitet.  In dem 

Zusammenhang bleibt es wichtig festzustellen, dass die auf 

dieser Ebene zustande kommenden politischen Initiativen 

überregionaler Art von mir als Mitglied des Landesbehinder-

tenbeirats und nicht als Behindertenbeauftragter der Stadt 

Hofheim initiiert werden, so dass hier keine Kompetenzüber-

schreitungen vorliegen.  

 

8. Schlussbemerkung 

 Mit der bundesweit ersten kommunalen Zielvereinbarung 

überhaupt, die, bezogen auf die barrierefreie Ausgestaltung 

des Dorfmittelpunktplatzes in Hofheim-Diedenbergen, zwi-

schen der Stadt Hofheim und 6 Behindertenorganisationen 

abgeschlossen wurde, hat die Stadt Hofheim im Sinne der 

Gleichstellungsgesetzgebung nicht nur ein entscheidendes 

Zeichen, sondern eine politische Weichenstellung gesetzt. 

Dieser politisch wichtige Akt, untermauert von der ausgespro-

chenen Anerkennung durch die hessische Sozialministerin Sil-

ke Lautenschläger, hat hessenweit große Beachtung gefun-

den, so dass inzwischen von Seiten des Landesbehinderten-

beauftragten der Hessischen Landesregierung, verschiedenen 

Behindertenorganisationen und vielen kommunalen Behinder-

tenbeauftragten Hofheim mit der politischen Einbettung des 

Behindertenbeirats und des Behindertenbeauftragten als Vor-
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bild bei vielen öffentlichen Veranstaltungen herausgestellt 

wird.  

 Auf der Basis inzwischen gefestigter Kooperationsstrukturen 

zwischen dem Magistrat der Stadt Hofheim sowie dem Behin-

dertenbeirat einerseits und dem Behindertenbeauftragten an-

dererseits sollte dies für uns im Rahmen einer sich immer 

mehr verfeinernden solidarischen Kultur Ansporn sein, den 

Weg zur Schaffung von mehr Mobilität und gesellschaftlicher 

Teilhabe im Sinne einer höheren individuellen Lebensqualität 

unbeirrt fortzusetzen – denn der Weg ist das Ziel! 
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